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2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Blankenhof 
 
hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof hat die Aufstellung der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes beschlossen. 
 
Die Gemeinde Blankenhof führt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch.  
 
Zur Aufstellung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Blankenhof wurde 
dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte der Vorentwurf mit Begründung (Stand: # ) zuge-
sandt und um entsprechende Rückäußerung gebeten. 
 
Zu dem mir vorliegenden Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Blankenhof, bestehend aus der Planzeichnung und dazugehöriger Begründung nehme ich als 
Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
 
 
1. Der gemeinsame Flächennutzungsplan des Planungsverbandes Mecklenburg Strelitz-
Ost hat mit Ablauf des 05. September 2005 Rechtswirksamkeit erlangt. Dieser unterlag im Ge-
meindegebiet Blankenhof bereits einer Änderung, welche die durch vorliegende 2. Änderung in 
Rede stehenden Flächen aber nicht relevant ist. 
 
Anlass für die vorliegende Änderungsplanung sind aktuelle Entwicklungsziele im Bereich der 
Erneuerbaren Energien. Hierzu stellt die Gemeinde Blankenhof aktuell zum einen die Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 9 Sondergebiet Photovoltaikanlage an der Bahn 2  und zum an-
deren die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 10 Sondergebiet Photovoltaikanlage an der 
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Bahn 3  auf. Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan werden für diese Plangebiete Flächen 
für die Landwirtschaft dargestellt. Diese sollen mit vorliegender Änderung in sonstige Sonder-
gebiete ´Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer 
Energien, wie Windenergie und solarer Strahlungsenergie, dienen  Photovoltaikanlage (SO-
PVA)´ geändert werden.  
 
 
 
2. An dieser Stelle mache ich bereits auf die Anpassungspflicht von Bauleitplänen an die 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung (Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB) auf-
merksam. Grundsätzlich haben Gemeinden danach eine Anpassung ihrer Bauleitplanung mit 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vorzunehmen. 
 
Zu o. g. Bauleitplan liegt mir bereits eine landesplanerische Stellungnahme vom 09. August 
2024 vor. Danach ist die vorliegende Flächennutzungsplanänderung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung nicht vereinbar. Ein Zielabweichungsver-
fahren ist erforderlich. Eine Entscheidung hierzu obliegt der obersten Landesplanungsbehörde. 
 
 
Vorsorglich mache ich die Gemeinde daher in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, 
dass die o. g. Flächennutzungsplanänderung in der vorliegenden Form nicht genehmigungs-
fähig ist bzw. nicht zu einem wirksamen Rechtsplan führen würde. 
 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sieht auf Grund dessen von einer fachbezogenen 
Stellungnahme unter Beteiligung der einzelnen Fachbehörden des Landkreises ab, behält sich 
diese jedoch im Weiteren vor. 
 
Darauf hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang gleichzeitig, dass, sobald ein positiver 
Zielabweichungsbescheid von der zuständigen obersten Landesplanungsbehörde vorliegt, die-
ser dem Landkreis umgehend übermittelt werden sollte, damit eine umfängliche Prüfung im 
Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgen kann. 
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